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nungsfähigkeit selbst verschuldet, z. B. 
durch Auf schaukeln eines Affekts oder in
folge schuldhaft herbeigeführten Rausch
zustandes (§15), so ist eine außergewöhn
liche Strafmilderung nicht möglich.
Eine Alkoholbeeinträchtigung kann u. U. 
auch schulderschwerend wirken. Für eine 
richtige Differenzierung sind solche Um
stände wie der Grad des Verschuldens an 
der Herbeiführung des Rauschzustandes, 
die Motive hierfür, wiederholte Trunken
heit, Rückfälligkeit, Mitwirken krankhaf
ter Bedingungen usw. bedeutsam (vgl. 
OGSt Bd. 13, S. 199, OGSt Bd. 14, S. 144, 
OGNJ 1973/1, S. 23). Wirkten dabei Fakto
ren mit, die im psychopathologischen Be
reich liegen, ist zu prüfen, welche krank
hafte Wertigkeit ihnen unter Berücksichti
gung der gesamten Umstände der Tat und 
der Täterpersönlichkeit beizumessen ist, 
in welchem Umfang sie die Zurechnungs
fähigkeit des Täters beeinträchtigen und 
das Tatverhalten mitbestimmen.

6. Absatz 3 enthält die Möglichkeit, den 
psychopathologischen Bedingungen beim 
strafbaren Handeln des Täters differen
ziert Rechnung zu tragen, da u. U. ohne 
ärztliche Hilfe auf die krankhaften bzw. 
krankheitswertigen Erscheinungen nicht 
wirksam Einfluß genommen werden kann 
(vgl. § 15 Anm. 5).
Anstelle einer Maßnahme der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit kann das Gericht 
die Einweisung in eine psychiatrische Ein
richtung anordnen, wenn die Gründe, die 
zur verminderten Zurechnungsfähigkeit 
geführt haben, vorwiegend psychopatholo- 
gischer Natur sind, auf die Täterpersönlich
keit ärztlich eingewirkt werden muß und 
der Verzicht auf eine Strafe im Hinblick 
auf den Charakter der Tat, ihre Schwere 3

und Auswirkungen auf die Gesellschaft 
vertretbar ist (vgl. OGSt Bd. 12, S. 109, 
OGNJ 1971/17, S. 524).
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3. Abschnitt 
Notwehr und Notstand

Vorbemerkung

Handlungen, die in Notwehr, im Notstand 
oder im Widerstreit der Pflichten begangen 
wurden, sind keine Straftaten, weil bei ih

nen zwei der wichtigsten Voraussetzungen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, die 
Gesellschaftsgefährlichkeit oder Gesell
schaf tswidrigkeit der Handlung und die 
Schuld des Handelnden, fehlen.
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